
 

Informationen zur Erweiterungsprüfung Hebräisch 
 
Das Hebraicum kann innerhalb eines Jahres erworben werden. Momentan ist das Angebot der 
Hebräischkurse wie folgt strukturiert: 
  
WiSe  Hebräisch I   Anwesenheitspflicht 

4 SWS    Abschlussklausur (4 ECTS-Credits) 
(muss bestanden werden, um an dem zweiten 
Kurs teilnehmen zu dürfen) 

 
Für die Vergabe von Credits bzw. den Nachweis von Grundkenntnissen Hebräisch 
(z.B. in Katholischer Theologie) ist die regelmäßige Teilnahme und ein 
Klausurergebnis von mindestens ausreichender Leistung notwendig.  

   
 
SemFerien 1 Hebräisch II   Anwesenheitspflicht  
 2 SWS    Abschlussklausur (3 ECTS-Credits) 

(muss bestanden werden, um an dem dritten 
Kurs teilnehmen zu dürfen) 

 
SoSe  Hebräisch III   Anwesenheitspflicht 
 4 SWS    Abschlussklausur (4 ECTS-Credits) 
      (muss bestanden werden zur Anmeldung zur 

Hebraicumsprüfung) 
 
Die Klausur wird bereits Anfang Juli VOR dem offiziellen Anmeldetermin bei der 
Bezirksregierung zur Hebraicumsprüfung. Sie dient dazu, eine realistische 
Selbsteinschätzung zu ermöglichen, ob eine Anmeldung zur Prüfung als sinnvoll 
erscheint.  

        
 

SemFerien 2 Hebräisch IV   Anwesenheitspflicht 
2 SWS    Hebraicumsprüfung 

 
 
Ein Quereinstieg in die Hebräischkurse ist nach Rücksprache mit der Dozentin möglich.  
 
Die Anmeldung zu der Erweiterungsprüfung Hebräisch hat jeweils bis zum 15. Juli bei der 
Bezirksregierung Düsseldorf zu erfolgen. Bei Nicht-Bestehen kann die Prüfung einmal wiederholt 
werden. Zum Nachweis von Hebräischkenntnissen ist der erste Kurs (s.o.) erfolgreich zu absolvieren.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich an das IwiS Sprachkurse-Team über sprachkurse@uni-due.de. 
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